
 

 
Wassergebührenanpassung zum 01.01.2026 
 
Die Gebührenanpassung betrifft die Versorgungsgebiete des  
Wasserversorgungsverbands Obere Schussentalgruppe. 
 
Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 20.11.2025 die neu kalkulierten Was-
sergebühren beschlossen. 
 
Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.01.2026 bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 

Qn Q3 Euro (netto) / Monat 
Euro (brutto, einschl. 7 % 
Umsatzsteuer) / Monat 

2,5 4 4,50 4,82 

6 10 11,25 12,03 

10 16 18,00 19,26 

15 25 28,12 30,09 

25 40 45,00 48,15 

40 63 70,87 75,83 

60 100 112,25 120,38 

150 250 281,25 300,94 

 
Die Verbrauchsgebühr beträgt ab dem 01.01.2026 pro Kubikmeter 1,61 Euro netto (bisher 
1,57 Euro) bzw. 1,72 Euro brutto einschließlich 7 % Umsatzsteuer (bisher 1,68 €). 
 
Die Verbrauchsgebühr wird an die allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere bei den 
Bau- und Personalkosten angepasst.  
Zudem wurde das Verhältnis zwischen Grundgebühr (Fixkosten) und Verbrauchsgebühr (va-
riable Kosten) neu kalkuliert. Dadurch wird die Grundgebühr von bisher 3,60 € netto auf 
4,50 € netto ab dem 01.01.2026 angepasst. Genau wie bei den Verbrauchsgebühren liegt 
der Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe auch bei den Grundgebühren 
noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt (2,54 € netto / 5,23 € netto). 
 
Bad Waldsee, 02.12.2025       gez. Henne 

Verbandsvorsitzender 
 


